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Über die agrarsozialpolitischen Themen diskutierten Gerd Sonnleitner, 
Präsident des Deutschen Bauernverbandes, und Leo Blum, Vorsitzen-
der des Sozialpolitischen Ausschusses des Deutschen Bauernverban-
des, kürzlich mit den Mitgliedern. Der Ausschuss befasste sich inten-
siv mit der Finanzierungsproblematik der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung (LSV) innerhalb des Agrarhaushaltes und mit den Folgen 
des Strukturwandels für die LSV-Systeme. Er stellte nach den Bundes-
mittelkürzungen der letzten Jahre fest, dass politische Verlässlichkeit 
für die landwirtschaftlichen Sozialversicherungssysteme immer not-
wendiger wird.
„Bei den Beratungen zum Bundeshaushalt 2006 sollten jetzt keine 
Entscheidungen getroffen werden, die der Landwirtschaft weitere 
Belastungen aufbürden. Insbesondere der Ansatz für die landwirt-
schaftliche Unfallversicherung im Agrarhaushalt darf keine weite-
re Kürzung erfahren.“ Darauf haben die Vorstandsvorsitzenden der 
Spitzenverbände der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, Arnd 
Spahn und Leo Blum, in einer gemeinsamen Stellungnahme hinge-
wiesen. Für viele Betriebe sind erneute Beitragserhöhungen, aus-
gelöst durch eventuelle Bundesmittelkürzungen, nicht mehr zu ver-
kraften. 
Zwischenzeitlich, so verlautet aus der Leitungsebene des Landwirt-
schaftsministeriums gegen-
über Sicher Leben, ist auf 
der Haushaltsseite „eine 
leichte Entspannung“ ein-
getreten. Endgültig soll der 
Bundeshaushalt erst Ende 
Juni verabschiedet werden.

Auszubildende
richtig anmelden
Bald beginnt wieder ein neues Aus-
bildungsjahr, dabei ändern sich für 
Auszubildende und Unternehmen 
eine ganze Reihe von sozialver-
sicherungsrechtlichen Belangen

Einheitlicher Beitragsmaßstab
Ab der Umlage 2006 wird der 
„normative Arbeitsbedarf“ neuer 
Beitragsschlüssel für die Berech-
nung der Beiträge zur landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung in 
NRW sein

Hoch gestiegen – tief gefallen
Leitern bleiben in vielen Einsatzbe-
reichen unverzichtbar. Die Gefah-
ren bei nicht fachgerechtem Einsatz 
werden allerdings häufig unter-
schätzt
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Politische Verlässlichkeit notwendig

Jetzt keine Kürzungen
Bundesmittel in der landwirtschaftlichen Unfall- und 
Krankenversicherung müssen Beitragsstabilität so-
wie die Absicherung der alten Last auf Dauer sicher-
stellen.

Ab sofort Newsletter im Internet anfordern unter

www.lsv.de/nrw/newsletter

Transportunternehmen 
Landwirtschaft
Agrartransporte auf öffentlichen 
Stra ßen, ob mit Anhängern oder An-
baugeräten, nehmen ständig zu.
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Foto: Münz

Gerd Sonnleitner, Präsident 
des Deutschen Bauernverban-
des (links), im Gespräch mit 
Leo Blum (rechts)
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Berufsgenossenschaft

Zusammen mit den anderen gesetzli-
chen Unfallversicherungsträgern be-
teiligen sich die landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften am Kranken-
haus-Besuchsdienst, der die Betreu-
ung durch Arbeitsunfall oder Berufs-
krankheit Verletzter koordiniert und or-
ga nisiert.
Krankenhäuser mit großen Unfallsta-
tionen werden ab 1. Juli 2005 regel-
mäßig einmal pro Woche von einem 
Berufshelfer der Berufsgenossenschaf-
ten besucht. Einrichtungen mit weni-
ger Schwerverletzten werden anlass-
bezogen, zum Beispiel auf Wunsch der 
Einrichtung oder des Patienten, aufge-
sucht.

Unfall: Was nun?
Die Berufsgenossenschaften sorgen 
nach einem Arbeits- oder Wegeunfall 
oder bei einer Berufskrankheit zunächst 
für eine umfassende medizinische Re-
habilitation. Deshalb bespricht der Mit-
arbeiter der Berufsgenossenschaft be-
reits im Krankenhaus mit dem behan-
delnden Arzt die Maßnahmen der wei-
teren Behandlung und veranlasst die 
erforderlichen weiteren Schritte.
Für die verletzte Person stehen zu-
nächst oft andere Fragen im Vorder-
grund:

 Wer trägt die Kosten der Behand-
lung?

 Sind Eigenanteile zu leisten?
 Wer sorgt für den Lebensunterhalt?
 Wer kümmert sich um die Kinder?
 Wie ist der Sachbearbeiter zu errei-

chen?
 Wer hält Kontakt zum Arbeitge-

ber?
 Wie geht es nach der Entlassung 

aus der Klinik weiter?

Deshalb setzt frühzeitig noch im Kran-
kenhaus der persönliche Kontakt zum 

Patienten ein. Er erhält dadurch früh-
zeitig Auskunft und Beratung über 
seine Situation, seine Ansprechpart-
ner und den weiteren Ablauf des 
Rehabilitationsverfahrens. Alle Fragen 
des täglichen Lebens, der Familien-
versorgung und anderes werden zum 
Wohle des Pa tienten geklärt.
Daneben steht der Erhalt des Arbeits-
platzes im Vordergrund. Unfallbedingt 
notwendige Anpassungsmaßnahmen 
des bisherigen Arbeitsplatzes werden 

vom Unfallversicherungsträger über-
nommen. Sollte die betriebliche Wie-
dereingliederung scheitern, kommt 
eine neue berufliche Anpassung, Fort-
bildung, Ausbildung oder eine Um-
schulung in Betracht. Darüber hinaus 
können finanzielle Hilfen, wie Fahrt-
kostenhilfe, Kraftfahrzeughilfe oder 
Wohnungshilfe gewährt werden.

Kompetenter
Ansprechpartner
Nach der Erstberatung im Kranken-
haus ist der Berufshelfer oder ein be-
sonders qualifizierter Reha-Berater sei-
ner Berufsgenossenschaft Ansprech-
partner für den Patienten während der 
gesamten Rehabilitation. Er steht dem 
Patien ten bei allen Fragen zur Verfü-
gung und schlägt Lösungen zur be-
ruflichen Wiedereingliederung vor. Er 
führt auch Ge spräche mit Arbeitge-
bern, der Arbeits agentur, beruflichen 
Bildungseinrichtungen oder anderen 
Stellen, die für eine berufliche Reha-
bilitation wichtig sein können. Ebenso 
kümmert er sich um die soziale Inte-
gration der Patienten. Den ersten Kon-
takt zu einem Berufshelfer erhält der 
Patient meist im Rahmen des Besuchs-
dienstes in den Krankenhäusern.

Flyer informiert
Für den Besuchsdienst wurde ein Flyer 
entwickelt, der bei Arbeitsunfällen 
dem Patienten im Krankenhaus aus-
gehändigt wird. In diesem Flyer wird 
der Besuch eines Berufshelfers ange-
kündigt, und der Patient kann sich 
mit Hilfe einer Checkliste auf das Ge-
spräch mit den berufsgenossenschaft-
lichen Fachkräften der Rehabilitation 
vorbereiten.
Weitere Informationen erteilen die 
landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften.

Krankenhaus-Besuchsdienst:

Unfall – und wie es weiter geht
In Krankenhäusern mit unfallchirurgischen Abteilungen unterhalten die Berufsgenossenschaf-
ten einen besonderen Besuchsdienst. Ziel ist, schwer verletzte BG-Patienten nach Arbeits-oder 
Wegeunfällen möglichst früh noch im Krankenhaus zu beraten und zu betreuen. Auch beson-
dere Einrichtungen, die Berufskrankheiten stationär behandeln, sind an dem Besuchsdienst 
beteiligt.
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Prävention

Bedingt durch den Strukturwandel 
werden die landwirtschaftlichen Be-
triebe immer größer. Die zu bewirt-
schaftenden Flächen sind immer wei-
ter von den Hofstellen entfernt. Stra-
ßenfahrten mit größeren und schnel-
leren Maschinen sind notwendig. So 
genannte „Tiefladerbauern“ sind 
heute nichts Außergewöhnliches 
mehr. Besonders in den Sommermo-
naten ereignen sich immer wieder 
schwere Unfälle beim Straßentrans-
port. Dies gilt zunehmend auch für 
Anbaugeräte.

Kennzeichnung
Um das Unfallrisiko 
zu minimieren, müs-
sen Anbaugeräte mit
 423 x 423 mm gro-

ßen reflektierenden 
Warntafeln nach 
DIN 11030 oder

 423 x 423 mm 
bzw. 282 x 282 
mm großen Park-
warntafeln nach Pa-
ragraph 51 c der Straßenverkehrs-
zulassungsordnung

gekennzeichnet sein. Eine Kenntlich-
machung ist immer dann erforderlich, 
wenn 
1. das Anbaugerät nach hinten mehr 

als einen Meter über die Schluss-
leuchten des Schleppers hinaus-
ragt,

2. das Anbaugerät seitlich mehr als 
40 cm über die Begrenzung oder 
Schlussleuchten des Schleppers hin-
ausragt.

Hier sind die Tafeln sowohl nach vorne 
als auch nach hinten anzubringen. 

Wenn es die Sichtver-
hältnisse erfordern 
oder die Beleuch-
tung des Schlep pers 
ver deckt wird, sind 
die entsprechenden 
Be leuch tungseinrich-
tun gen zusätzlich an-
zu brin gen. Zu be ach-
ten ist auch, dass 
An bau geräte im mer 
mit Be leuch tungs ein-
rich tun gen ver sehen 
sein müssen. Ist ein 

Schlep per zu sam men 
mit seinem Anbau- oder Anhänge-
gerät länger als sechs Meter, müs-

sen die Längsseiten zusätzlich mit gel-
ben, nicht dreieckigen Rückstrahlern 
ausgerüs tet sein. 

Überbreiten
Wenn das Landesrecht nichts anderes 
vorschreibt, benötigen landwirtschaftli-
che Maschinen und Schlepper mit An-
baugeräten von einer Gesamtbreite von 
3,10 m bis 3,60 m eine gebührenpflich-
tige Erlaubnis für den Transport auf öf-
fentlichen Straßen. Diese gilt für drei 
Jahre und im Umkreis von 20 Kilome-
tern. Sie kann auf Antrag auch auf einen 
ganzen Landkreis ausgedehnt werden. 
Diese Entfernungsbeschränkungen ent-
fallen, wenn nach Abbau von Geräten 
oder Teilen die Gesamtbreite von 3,10 
m nicht überschritten wird. Für Über-
breiten sind Ausnahmegenehmigungen 
erforderlich.
Bei überbreiten Maschinen müssen bei 
einer Transportstrecke über fünf Kilome-
ter die Anbaugeräte, sofern ohne Werk-
statthilfe möglich, abgebaut werden. Im 
Ausnahmefall sind ein Rundumlicht und 
ein Begleitfahrzeug nötig. Ein vorausfah-
rendes betriebseigenes Begleitfahrzeug 
mit gelber Rundumleuchte ist ab einer 

Landwirtschaftlicher Verkehr:

Transportunternehmen
Landwirtschaft
Agrartransporte auf öffentlichen Straßen, ob mit Anhängern oder Anbaugeräten, nehmen 
ständig zu. Auch selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit ungewöhnlichen Abmessungen sind 
heute auf der Landstraße keine Seltenheit mehr. Das Unfallrisiko bleibt hoch. Täglich werden 
den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften im Durchschnitt rund zehn Unfälle in diesem 
Bereich gemeldet.

Fotos: Münz



Sicher Leben 3/2005  5

Gesamtbreite von 3,25 m immer vorge-
schrieben.

Versicherungsschutz
Ohne die erforderliche Erlaubnis und 
Genehmigung erlischt bei Fahrten auf 
öffentlichen Straßen mit überbreiten 
Maschinen und Anbaugeräten der 
Fahrzeug-Versicherungsschutz. Einen 
möglichen Schadensfall muss dann der 
Landwirt selbst tragen.

Informationen
Fragen beantworten die Moderatoren 
und Mitarbeiter des Technischen Auf-
sichtsdienstes der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften. Sie bieten auch 
die Broschüre „Fahrzeuge“ an. „Sicher 
Fahren in der Land- und Forstwirtschaft“ 
wird als Medienpaket vom aid angebo-
ten (www.aid.de).

„Überschieben“ ...

... ist die häufigste Unfallursache 
mit Todesfolge bei landwirtschaftli-
chen Transporten. Auflaufgebrems-
te Anhänger sollten deshalb nie-
mals voll beladen werden. Sobald 
die angehängte Last das Gewicht 
des Schleppers erreicht, bestimmt 
nämlich der Anhänger die Richtung. 
Damit Transporte gut, schnell, güns-
tig und sicher erfolgen können, ist 
Folgendes zu beachten:
 Gezogene Fahrzeuge brauchen 

immer drei Bremsen:
 eine Betriebsbremse, 
 eine Notbremse, 
 eine Feststellbremse.

 Fahrzeuge ohne Bremse dürfen 
nur hinter doppelt so schweren 
Zugfahrzeugen geführt werden. 
Dies gilt nur für sehr leichte An-
hänger bis 3 t und sehr schwere 
Zugfahrzeuge bis 6 t.

 Bremsen von Anhängern sollten 
immer an der Höchstgeschwin-
digkeit der Zugmaschine ausge-
richtet sein.

 Druckluftbremsen sind Standard. 
Eine Nachrüstung lohnt sich bei 
Altschleppern bis zum Baujahr 
1995.

 Beginnt das gezogene Fahrzeug 
zu schieben, hilft nur noch be-
schleunigen, denn in diesem Fall 
gilt: Wer bremst, verliert.

Die landwirtschaftlichen Krankenkas-
sen gehören zu den ersten Kranken-
kassen, die für ihre Versicherten auf 
Anforderung eine EHIC ausgeben. Ab 
2006 sind alle Krankenkassen hierzu 
verpflichtet.
Der Vorteil der EHIC für den Versi-
cherten ist, dass er damit bei einem 
Auslandsaufenthalt im Gültigkeitsbe-
reich der EHIC direkt einen Arzt, Zahn-
arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen 
kann. Bisher musste erst unter Vorla-
ge des Auslandkrankenscheines bei 
einer ausländischen Krankenkasse ein 
Behandlungsschein abgeholt werden, 
bevor eine medizinische Leistung in 
Anspruch genommen werden konnte. 
Mit der EHIC besteht nun 
direkt beim Behandler An-
spruch auf die medizinisch 
notwendigen Sachleistun-
gen. Der Leistungsumfang 
und etwaige Zuzahlungen 
richten sich nach den Re-
gelungen im jeweiligen EU-
Mitgliedsstaat.
Empfehlenswert bleibt bei 
einer Auslandsreise eine 
private Auslandsreisekran-
kenversicherung. Sie um-
fasst meist einen medizi-
nisch notwendigen Rück-
transport nach Deutsch-
land und zudem auch die 
Kosten für Leistungen, die 
nicht über die EHIC abge-
deckt sind. Hierzu gehö-
ren beispielsweise die Kos-
ten für die in einigen Län-
dern privat abrechnenden 
Ärzte. Bei Fragen steht die 
zuständige landwirtschaft-
liche Krankenkasse zur Ver-
fügung.
Wenn eine Auslandsreise 
geplant ist, sollte die EHIC 
rechtzeitig (etwa zwei Wo-

chen vor dem Reisetermin) bei der zu-
ständigen landwirtschaftlichen Kran-
kenkasse angefordert werden. Sie ist 
in folgenden Ländern gültig: Belgien, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Island, Ita-
lien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Schweden, Schweiz, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechien, Ungarn 
und Zypern (griechischer Teil). In Groß-
britannien ist keine EHIC notwendig. 
Dort erfolgt eine Behandlung ohne 
eine Anspruchsbescheinigung im Rah-
men des „Nationalen Gesundheits-
dienstes“.

Krankenkasse

Landwirtschaftliche Krankenkasse:

Unbeschwerte Ferien
Seit Anfang Juni werden von den landwirtschaftlichen Kran-
kenkassen Europäische Krankenversicherungskarten (EHIC) 
ausgegeben. Die EHIC (European Health Insurance Card) 
ersetzt den ehemaligen Auslandskrankenschein für den vor-
übergehenden Auslandsaufenthalt, nach seiner Formularbe-
zeichnung auch als E 111 bekannt.

Foto: Archiv
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Prävention

Der landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft Nordrhein-Westfalen wur-
den alleine 2004 rund 380 Absturzun-
fälle mit Leitern gemeldet. Die Heilbe-
handlungskosten belaufen sich hier-
bei auf durchschnittlich ca. 2.000 EUR 
pro Unfall.
Lediglich ein geringer Teil dieser Unfäl-
le ist darauf zurückzuführen, dass die 
Leitern schadhaft waren. Hauptsächli-
che Unfallursachen sind vielmehr
 das Umknicken, Ausrutschen und 

Stolpern auf der Sprosse
 das Abstürzen bzw. das Umstürzen 

mit der Leiter.
Die Auswertung des Unfallgeschehens 
hat gezeigt, dass sich rund zwei Drittel 
aller Absturzunfälle aus Höhen unter-
halb von zwei Metern ereignen.

Die richtige Leiterauswahl
Entscheidend ist, dass entsprechend 
der auszuführenden Arbeit die geeig-
nete Leiter verwendet wird. Ob Tritt, 
Anlege-

oder Stehleiter, Auf-
stiegshilfen gibt es in 
vielen Ausführungen.
Stehleitern sind für Ar-
beiten über Kopf, wie 
z.B. das Auswechseln 
einer Glühbirne, die 
richtige Wahl. Als Anle-
geleiter dürfen sie hin-
gegen nicht verwen-
det werden, da der be-
lastete Leiterholm den 
Boden nicht erreicht. 
Infolgedessen wird das 
die Leiterholme verbin-
dende Gelenk überbe-
lastet und kann bre-
chen. Stehleitern mit aufgesetzter 
Schiebeleiter dürfen nur bis zur vier-
ten Sprosse der Schiebeleiter bestiegen 
werden. Zum Übersteigen auf höher-
gelegene Arbeitsplätze müssen Anle-
geleitern verwendet werden. Ist keine 
geeignete Möglichkeit zum Festhalten 

vorhanden, so ist darauf zu achten, 
dass die Leiter die Anlegestelle min-
destens um einen Meter überragt. 

Auf sichere Aufstellung achten
Grundvoraussetzung für eine 
stand sichere Aufstellung sind ein 
trag fähiger und stabiler Unter-

grund und ein ge-
eigneter Anle-
gepunkt. Hier-
für sind z.B. 
Glasscheiben 
oder sonsti-
ge instabile 
oder beweg-
liche Bauteile 
wie Türen un-
geeignet. Ei ne 

optimale Sicherung ge gen das Um-
stürzen kann durch Festbinden des Lei-
terkopfes oder die Ausrüstung der Lei-
ter mit einem zwischen die Sprossen 
klemmbaren Leiterhaken erzielt wer-
den. An ständigen Aufstiegsstellen ist 
die Anbringung einer Einhakvorrich-
tung sogar vorgeschrieben.
Wesentlich ist auch die Beschaffenheit 
des Leiterfußes. Gummifüße in Verbin-
dung mit einem verbreiterten Leiterfuß 
geben auf festem Untergrund zusätz-
lichen Halt. Auf gewachsenen Böden, 
z.B. beim Obstpflücken, sind Anlege-
leitern mit Stahlspitzen auszurüsten.
Die sichere Begehbarkeit von Leitern 
ist zudem gewährleistet, wenn folgen-
de Anlegewinkel eingehalten werden:

 Sprossenanlegeleiter 65-75°
 Stufenanlegeleiter 60-70°

Derjenige, der auf eine Leiter steigt, 
sollte mindestens eine Hand zum Fest-
halten frei haben. Ein zu weites seit-
liches Hinausbeugen über die Leiter-
holme, z.B. beim Einsatz einer Bohr-
maschine, sollte unterbleiben, da die 
seitlichen Kräfte die Leiter zum Um-
sturz bringen können. Deshalb die 
Leiter immer so aufstellen, dass man 
bequem an die Arbeitsstelle gelangt. 

Leitern richtig einsetzen:

Hoch gestiegen – tief gefallen
In Sicher Leben 2/2005 wurde darauf aufmerksam gemacht, dass 
für viele Arbeiten in ,,luftiger Höhe’’ Hubarbeitskörbe besser 
geeignet sind als Leitern. Dennoch bleiben Leitern in vielen 
Einsatzbereichen unverzichtbar. Die Gefahren bei nicht fachge-
rechtem Einsatz werden allerdings häufig unterschätzt.

dass die Leiter die Anlegestelle min-
destens um einen Meter überragt. 

Auf sichere Aufstellung achten
Grundvoraussetzung für eine 
stand sichere Aufstellung sind ein 
trag fähiger und stabiler Unter-

grund und ein ge-

 wurde darauf aufmerksam gemacht, dass 
für viele Arbeiten in ,,luftiger Höhe’’ Hubarbeitskörbe besser 
geeignet sind als Leitern. Dennoch bleiben Leitern in vielen 
Einsatzbereichen unverzichtbar. Die Gefahren bei nicht fachge-
rechtem Einsatz werden allerdings häufig unterschätzt.

Einseitige ver-
stellbare Holm-
verlängerung

Flexibler Leiterfuß, der sich den Geländeverhältnisse an-
passt Fotos: Möller
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Schmutzige Schuhe und Sprossen be-
günstigen das Abrutschen von den 
Sprossen.

Anschaffung
Eine Leiter kauft man nicht jeden Tag. 
Deshalb sollte man nicht nur auf den 
Preis achten, sondern vorrangig auf 
eine solide Verarbeitung. Leitern aus 
Aluminium sind leicht, stabil und wit-
terungsbeständig. Gute Leitern wei-
sen zwischen Holm und Sprosse eine 
so genannte ,,Mehrfachverbörtelung’’ 
auf, die an Innen- und Außenwulst 
und an Falzwulsten beim Blick auf 
die Sprosse erkennbar ist. Je stabi-
ler eine Leiter gefertigt ist, desto we-
niger Sprossen benötigt sie bei glei-
cher Länge. Der Sprossenabstand soll-
te nicht mehr als 30 cm betragen.
Ein wichtiges Auswahlkriterium ist 
neben dem GS-Zeichen auch das ver-
fügbare Zubehör, mit dem die Leiter 
für die jeweiligen Einsatzbedingungen 
ausgerüstet werden kann.
Beim Leiterkauf lässt man sich am bes-
ten von einem Fachhändler beraten.

Leitern regelmäßig prüfen
Leitern und Tritte müssen vom Unter-
nehmer in Abständen auf deren ord-
nungsgemäßen Zustand kontrolliert 
werden. Schadhafte Leitern und Tritte 
sind umgehend sachgerecht auszubes-
sern. Durch die Verwendung von Origi-
nalersatzteilen lassen sich kleinere Re-
paraturen auch selbst durchführen.

U n  a b  h ä n  g i g 
da von sind Lei-
tern vor je dem 
Ge brauch ei-
ner Sicht prü-
fung auf Eig-
nung und Be-
schaf fen heit 
zu un  ter zie-
hen.

Markus Möller

Zwischen 
die Spros-
sen klemm-
bare Ein-
hängevor-
richtung

Klemmvorrichtung zur Siche-
rung an Dachrinnen

Anders als der bisherige Flächenwert-
schlüssel berücksichtigt der am Ar-
beitszeitbedarf orientierte Beitrags-
schlüssel das Unfallrisiko des einzelnen 
Unternehmens sehr viel stärker, weil 
die versicherten Unternehmen indivi-
duell mit allen unfallrisiko-relevanten 
Faktoren erfasst werden. Der Arbeits-
bedarf wird unter Auswertung des tat-
sächlichen Unfallgeschehens fortge-
schrieben. Er hat auch den arbeitswirt-

schaftlichen Zeitaufwand bei größeren 
Produktionseinheiten im Sinne einer 
Degression angemessen zu berück-
sichtigen. Die Bildung von im Wesent-
lichen vergleichbaren Risikogruppen 
wird angestrebt. Insgesamt wird durch 
den neuen Beitragsschlüssel eine grö-
ßere Beitragsgerechtigkeit ermöglicht. 
Über das weitere Verfahren wird Sicher 
Leben informieren.

Arbeitsbedarf als Beitragsschlüssel:

Einheitlicher
Beitragsmaßstab

Aktuell

Krankenversicherungsbeiträge 2005:

Keine Erhöhung
Die Beiträge zur landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung werden im Ka-
lenderjahr 2005, entgegen früherer 
Befürchtungen, nicht erhöht. Obwohl 
sich die aktiven Landwirte seit 2005 

an der Finanzierung der Altenteiler-
krankenversicherung beteiligen müs-
sen, konnte der Beitrag für die Akti-
ven erfreulicherweise stabil gehalten 
werden.

Ab der Umlage 2006, erhoben im Kalenderjahr 2007, wird der so genannte 
„normative Arbeitsbedarf“ der neue Beitragsschlüssel für die Berechnung 
der Beiträge zur Unfallversicherung in ganz NRW sein. Dies beschloss die 
Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft in ihrer letzten Sitzung 
der laufenden Wahlperiode.

Beitragshöhe
ab

KV-Beitrag

(€)

PV-Beitrag
erhöht

(€)

PV-Beitrag
nicht erhöht

(€)

Gesamtbeitrag mit
erhöhtem PV-Anteil

(€)

Gesamtbeitrag ohne 
erhöhten PV-Anteil

(€)

01.01.2005 46,60 9,09 7,92 55,69 54,52

01.07.2005 48,00 9,09 7,92 57,09 55,92

01.10.2005
(für Studenten an 
Fach hoch schulen 
ab 01.09.2005)

47,53 9,09 7,92 56,62 55,45

Beitragsänderungen für Studenten
und Praktikanten für 2005
Wie alle anderen Pflichtmitglieder 
müssen auch versicherungspflichtige 
Studenten und Praktikanten, die das 
23. Le bensjahr überschritten haben 
und kinderlos sind, seit dem 1. Januar 
2005 einen erhöhten Beitrag zur Pfle-
geversicherung (PV) entrichten. Darü-

ber hinaus wird sich in diesem Jahr für 
diese Personenkreise aufgrund gesetz-
licher Anpassungen noch zweimal in-
nerhalb weniger Monate der Beitrags-
anteil zur Krankenversicherung (KV) 
verändern.
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Krankenversicherung

In der Kranken- und Pflegeversiche-
rung endet für die Auszubildenden die 
kostenfreie Familienversicherung mit 
dem letzten Tag vor Beginn der Berufs-
ausbildung. Der bisher Familienversi-
cherte wird eigenständiges Mitglied 
der Kranken- und Pflegekasse. Darü-
ber hinaus wird er versicherungspflich-
tig in der gesetzlichen Renten- und Ar-
beitslosenversicherung. Für alle sozial-
versicherungsrechtlichen Fragen ist die 
Krankenkasse zuständig. Sie stellt die 
Versicherungspflicht zu allen Zweigen 
der Sozialversicherung fest und zieht 
neben den Beiträgen zur Krankenver-
sicherung auch die Beiträge zur Pfle-
ge-, Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung ein.

?Bei welcher Krankenkasse ist
der Auszubildende anzumelden?

Entscheidend ist, ob die Ausbildung 
in einem verwandtschaftlichen Betrieb 
oder in einem Fremdbetrieb stattfin-
det. Ist der Auszubildende mit dem 
Betriebsleiter oder dessen Ehefrau bis 
zum dritten Grad verwandt oder bis 
zum zweiten Grad verschwägert, ist 
die Anmeldung bei der landwirtschaft-
lichen Krankenkasse (LKK) vorzuneh-
men. 
Sollte die Ausbildung zunächst im 
Fremdbetrieb beginnen, muss der Aus-
zubildende von seinem Kassenwahl-
recht Gebrauch machen (z.B. AOK, 
IKK, BEK, DAK usw.). Da die landwirt-
schaftlichen Krankenkassen berufs-
ständische Kassen sind, fallen sie nicht 
unter das allgemeine Kassenwahl-
recht. 
Sobald die Ausbildung im verwandt-
schaftlichen Betrieb fortgeführt wird, 
entfällt das Kassenwahlrecht und die 
landwirtschaftliche Krankenkasse wird 
zuständig. 
Die Anmeldung zur landwirtschaftli-
chen Krankenkasse sollte innerhalb 
von zwei Wochen nach Beginn der 
Aus bildung unter Vorlage des geneh-
migten Berufsausbildungsvertrages 

und der Betriebsnummer der Arbeits-
agentur erfolgen. Diese Meldung ist 
gleichzeitig die Anmeldung zur land-
wirtschaftlichen Pflegekasse, zur ge-
setzlichen Rentenversicherung und zur 
Arbeitslosenversicherung. 

?In welcher Höhe sind
Beiträge zu entrichten?

Der Krankenversicherungsbeitrag für 
die landwirtschaftlichen Auszubilden-
den beträgt 25 Prozent des Unter-
nehmerbeitrages und ist gleichzeitig 
die Grundlage für die Berechnung des 
Pflegeversicherungsbeitrages (10,84 
Prozent vom Krankenversicherungs-
beitrag für Auszubildende unter 23 
Jahren). Die Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung und zur Bundesa-
gentur für Arbeit werden nach der 
Höhe der Ausbildungsvergütung be-
rechnet. Der Beitragssatz zur Renten-
versicherung beträgt zurzeit 
19,5 Prozent und zur Ar-
beitslosenversicherung 6,5 
Prozent.

?Was ist in der Zeit der
Fremdlehre zu beachten?

Für diese Zeit ist der Fremd-
ausbilder für die Belange der 
Sozialversicherung des Aus-
zubildenden verantwortlich. 
Er ist verpflichtet, den Aus-
zubildenden bei der Kran-
kenkasse anzumelden, die 
dieser gewählt hat. Die Kran-
ken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge werden in die-
ser Zeit von der Ausbildungs-
vergütung berechnet. Für die 
Krankenversicherungsbeiträ-
ge ist hier der Beitragssatz 
der gewählten Kasse maß-
geblich. Zur Pflegeversiche-

rung beträgt der Beitragssatz bis zur 
Vollendung des 23. Lebensjahres 1,7 
Prozent der Ausbildungsvergütung. 
Die Renten- und Arbeitslosenversiche-
rungsbeiträge werden in unveränder-
ter Höhe an die nun zuständige Kasse 
entrichtet.  

?Wer hat die Versicherungs-
beiträge zu zahlen?

Der landwirtschaftliche Unternehmer 
trägt die Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge für Auszubildende 
in voller Höhe und hat diese an die 
landwirtschaftliche Krankenkasse zu 
zahlen. In der Renten- und Arbeitslo-
senversicherung tragen der landwirt-
schaftliche Unternehmer und der Aus-
zubildende die Beiträge je zur Hälfte. 
Zahlungspflichtig gegenüber der Kran-
kenkasse ist jedoch auch hier der Un-
ternehmer.

Joachim Schmitz

Informationen für ausbildende Betriebsleiter:

Auszubildende richtig anmelden
In den kommenden Wochen beginnt wieder ein neues Ausbildungsjahr. Viele junge Leute wer-
den dadurch zum ersten Mal ins Berufsleben eintreten. Durch diesen Schritt ändert sich auch 
eine ganze Reihe von sozialversicherungsrechtlichen Belangen.

Ausbildung: Der Betriebsleiter 
des Ausbildungsbetriebes muss 
seinen Pflichten nachkommen

Foto: Polzer



Sicher Leben 3/2005  9

Für wenig Vertrauen 
erweckend halten die 

Tester der Stiftung Wa-
rentest, was zurzeit auf dem Kin-
derfahrradmarkt angeboten wird. 
Von 16 getesteten Kinderfahrrä-
dern kann kein einziges ohne jeden 
Vorbehalt empfohlen werden. Kein 
Fahrrad wurde mit „Gut“ beno-
tet, drei waren mangelhaft, fünf nur 
„ausreichend“.
Alle Räder sind nach der StVZO aus-
gestattet, haben also Beleuchtung, 
Rücklicht und Reflektoren. Zielgrup-
pe sind junge Fahranfänger im Stra-
ßenverkehr der Altersgruppe zwi-
schen sechs und zehn Jahren.
Fazit der technischen und prakti-
schen Prüfungen: Die Kinderräder 
neigen zum Überbremsen, haben 
eine schlechte Sicherheitsausstat-
tung, schlecht gebaute und schlam-
pig verlegte Lichtanlagen und in-
stabile Gepäckträger. Nicht zuletzt 
sind die Fahreigenschaften besten-
falls „befriedigend“.
Das düstere Gesamtbild wird von 
den alarmierenden Ergebnissen bei 
der Untersuchung von so genann-
ten Fahrrad-Nachläufern oder Trai-
lern abgerundet und bestätigt. Bei 
diesem System wird das Rad der El-
tern zum Zugpferd für ein kleineres 
Kinderrad benutzt. Die beide Räder 
verbindende Zugstange war in zwei 
Fällen schon bei relativ geringen Be-
lastungen gebrochen, was im Stra-
ßenverkehr lebensbedrohliche Fol-
gen haben könnte.

Das Seniorenangebot der Deutschen Bahn ist gut. Die Bahn-
Card für Senioren ist günstig und flexibel zu nutzen. Die Bahn-
Card bietet für ältere und behinderte Menschen ein hohes Spar-

potenzial und macht individuelles Reisen möglich. Anschlussti-
ckets für den öffentlichen Nahverkehr stehen 
in 67 Städten kostenlos zur Verfügung. Mit 
der BahnCard 50 können Senioren ein Jahr 
lang 50 Prozent Ermäßigung auf den norma-
len Fahrpreis erhalten. Mit 100 Euro für die 2. 
Klasse und 200 Euro für die 1. Klasse kostet 
die Karte für Rentner nur die Hälfte des nor-
malen Kartenpreises. Enkel bis 15 Jahren kön-
nen kostenlos mitreisen.
Informationen unter www.bahn.de

Unter die Lupe genommnommnommen

Was tun gegen Kartof-
felkäfer? Wieviel Dün-
ger brauchen die Pflan-
zen? Alltagsfragen für 

Landwirte, auf die ISIP (Informati-
onssystem Integrierte Pflanzenpro-
duktion) eine Antwort weiß. Das un-
abhängige Online-Beratungsange-
bot für Bauern bündelt neueste wis-
senschaftliche Erkenntnisse und gibt 
individuelle Tipps für einen umwelt-
freundlichen Anbau. Nutzer können 
beispielsweise
 eine Sieben-Tage-Vohersage des 

Deutschen Wetterdienstes oder
 Empfehlungen, ob oder wann 

Pflanzenschutzmaßnahmen not-
wendig sind,

abrufen. Das Angebot wird weiter 
ausgebaut. Zum Zugriff auf das ISIP-

Portal ist ein Passwort erforderlich, 
das Interessenten unter www.isip.de, 
bei Landwirtschaftskammern oder 
Pflanzenschutzämtern erhalten.

Online-Beratung für Landwirte

Gut für Senioren: BahnCard

Schlechte Noten: 
Kinderfahrräder
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In der Bundesrepublik 
gibt es 16,7 Millionen 
Raucher. Besorgnis erre-
gend ist dabei die hohe 

Zahl von Jugendlichen im Alter von 
12 bis 17 Jahren. 28 Prozent aller 
Raucher bewegen sich in diesem 
Altersbereich.
Rund neun Millionen Menschen, 
besonders jüngere, haben gravie-
rende Alkoholprobleme.
Fast zwei Millionen Bun desbürger 
konsu mieren regelmäßig Can-
nabis, 400.000 Per sonen sind be-
reits abhängig.
Der frühzeitigen Erkennung und 
Behandlung von Suchkrankhei-
ten kommt daher erhebliche Be-

deutung zu. Dies fördern auch die 
Krankenkassen im Rahmen von For-
schungsprojekten und Präventions-
maßnahmen.

Suchtprobleme nehmen zu



10  Sicher Leben 3/2005

Gesundheit

Rückenschmerzen:

Risikofaktor Lebensstil
Rückenschmerzen sind so alt wie die Menschheit und durchaus nicht nur eine Erscheinung 
unserer modernen Zeit. Im alten Ägypten ließ ein Pharao seinen Leibarzt köpfen, weil er ihn 
nicht von seinen quälenden Schmerzen befreien konnte. Solch drastischen Maßnahmen sind 
nicht mehr zeitgemäß und auch nicht nötig, wenn im täglichen Leben einige Regeln befolgt 
werden.

Kaum jemand, der noch nie über Rü-
ckenschmerzen geklagt hat. Mit der 
Entwicklung des aufrechten Ganges 
wurde der menschliche Rücken neuen 
Belastungen ausgesetzt: Die Wirbelsäu-
le stützt seither die gesamte Last des 
Oberkörpers. Darauf ist der moderne 
Mensch jedoch schlecht vorbereitet.

Ursachen

Die Ursachen für die Volkskrankheit 
Nummer eins sind vielfältig. Die meis-
ten sind jedoch im heutigen Alltag 
begrün det. Mit einer falschen Hal-
tung, sitzender Tätigkeit, Verspannun-
gen durch Stress sowie mangelnder 
Bewegung sind nur einige genannt. 
Auch seelische Probleme können den 
Rücken belasten. Und es sind nicht nur 
ältere Menschen betroffen. Im Gegen-
teil: Jedes dritte Kind in Deutschland 
leidet unter Haltungsschwäche.
Ein schwacher Rücken gerät schnell 
aus der Form. Dann kann eine alltägli-

che, geringe, aber ungewohnte Bean-
spruchung wie das Tragen einer Last 
genügen, um Schmerzen auszulösen.

Maßnahmen zur Selbsthilfe

Um den Schmerzen im Rücken zu-
vorzukommen oder den ersten Fol-
gen kleiner Lebenssünden zu begeg-
nen, sollten die Risikofaktoren gemie-
den werden. Ganz nebenbei wird der 
ganze Organismus gestärkt.
Regeln für den Alltag, die oft nur et-
was Überwindung kosten, sind:
 den Rücken stärken durch geziel-

ten Muskelaufbau für die Entlas-
tung der Wirbelsäule (z.B. Fitness-
training, Rückenschule)

 gutes Verhältnis zwischen Belas-
tung, gezielter Bewegung und be-
wusster Entspannung herstellen

 dynamisch sitzen mit eingeschobe-
nen Bewegungspausen

 Lasten richtig heben unter Einsatz 
der Beinmuskulatur

 richtig stehen, auf eine gute Schlaf-
unterlage achten

 einseitige Belastung vermeiden, oft 
zwischen Sitzen, Stehen und Ge-
hen wechseln

 Prävention im Kindesalter beginnen
 Normalgewicht anstreben
 gesund und abwechslungsreich er-

nähren
 Genussmittel meiden (Rauchen)
 Stressbewältigung am Arbeitsplatz 

und in der Familie
 ausreichend, bewusst entspannen
Bei unklarem Rückenschmerz ist die Di-
agnose durch einen Arzt unumgäng-
lich. Vor einem Trainingsbeginn eben-
falls immer den Arzt aufsuchen. Er kann 
auch noch Tipps der persönlichen Kon-
stitution entsprechend geben. Maß-
nahmen wie Gewichtsreduktion sollten 
auch medizinisch begleitet werden.
Über geförderte Kurse und weitere An-
gebote informiert die landwirtschaftli-
che Krankenkasse.

Risikofaktoren für Rückenschmerzen

Langzeitsitzen Genetische Veranlagung

Bewegungsmangel Falsche Ernährung

Übergewicht Rauchen

Abnutzung im höheren Alter Psychische Belastungen

Fehl- und einseitige Belastung Schwere körperliche Arbeit

Unzufriedenheit am Arbeitsplatz
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Dem Schmerz
zuvorkommen

Solange der Rücken keine Beschwer-
den macht, spürt man kaum, dass es 

ihn überhaupt gibt. Aber wehe, er 
macht auf sich aufmerksam.

Jeder zweite Berufstätige und 
leider auch schon Kinder kla-
gen darüber, hervorgerufen 

durch Sünden des täglichen Le-
bens wie Bewegungsarmut, Übergewicht, 
falsche Haltung oder Stress in Beruf oder 
Familie.

Eine Portion Überwindung zu einigen Ver-
änderungen im Lebensstil genügen, um dem 

quälenden Schmerz vorzubeugen.

Über geförderte Kurse und wei tere 
Angebote informiert die landwirt-
schaftliche Krankenkasse.


